Vertrag

Zwischen der

Bundesrepublik Deutschland,

vertreten durch die

Bundesministerin der Justiz,
diese vertreten durch die
Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts,
80297 Miinchen,

nachstehend als DPMA bezeichnet,

und

der Firma

vertreten durch

nachstehend als Datenempfanger bezeichnet,

wird Uber die
Abgabe von Daten Uber eine Schnittstelle zum Dokumentenarchiv DEPATIS

nachfolgender Vertrag geschlossen:



§1

Gegenstand des Vertrags

Das DPMA ermdglicht dem Datenempfanger tber eine Schnittstellenanbindung an das Do-
kumentenarchiv DEPATIS (DEPATISconnect) den Bezug von Patentdaten nach Mal3gabe

dieses Vertrags.

§2

Bereitstellung, Leistungsumfang

1. Der Datenempfanger erhélt einen Zugang zum Dokumentenarchiv DEPATIS Uber eine
Schnittstelle (XML-Abfrage) zum Download patentamtlicher Daten. Die Anbindung an die
Schnittstelle erfolgt gemaf der technischen Spezifikation und unter der Voraussetzung,
dass der Datenempfanger Uber ein System mit registrierter und nicht dynamischer IP-

Adresse herunterladt.

Der Datenempfanger ist verpflichtet, die unberechtigte Nutzung des Datenzugangs durch
Dritte zu verhindern. Erlangt der Datenempfanger Kenntnis von einer unberechtigten Nut-
zung seines Datenzugangs durch Dritte, so hat er das DPMA unverziglich zu unterrichten.
Das DPMA ist berechtigt, in diesem Fall den Zugang zu den Daten unverziglich zu sper-

ren.

2. Das DPMA schuldet keinen unterbrechungsfreien Zugriff auf die Downloadplattform und

keine permanente Verfiigbarkeit der Daten.

3. Die Anbindung an die Schnittstelle erfolgt tber eine Internet-Standleitung des DPMA. Das
durch den Datendownload verursachte Datentransfervolumen pro angeschlossenem Da-

tenempfanger darf im Durchschnitt die Bandbreite von 250 KBit/s nicht tibersteigen.

4. Das DPMA stellt dem Datenempfanger neben der Schnittstelle die notwendige technische
Infrastruktur fur den Zugriff auf das DEPATIS-System im DPMA bereit. Die zur Anbindung
an die Schnittstelle auf Seiten des Datenempfangers notwendigen technischen, organisato-

rischen, finanziellen und sonstigen Mafinahmen und die damit verbundenen Aufwendungen
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zwischen der Schnittstelle und dem Datenempfanger stehen allein in der Verantwortung
des Datenempfangers. Alle Aufwendungen auf Seiten des DPMA sind durch die Vergitung
gemal § 4 Abs. 1 abgedeckt.

5. Uber die Schnittstelle sind ausschlieRlich Recherchen tber die Dokumentenidentifika-
tionsnummer, bestehend aus Landercode, Nummer und Schriftenartencode gestattet. Fehlt
der Schriftenartencode bei der Rechercheanfrage, werden alle verfigbaren Dokumente mit
gleichem Landercode und gleicher Dokumentennummer zum Download angeboten. Re-

cherchen Uber andere bibliographische Datenfelder sind ausgeschlossen.

6. Uber die Schnittstelle dirfen ausschlieRlich Faksimile-Patentdokumente, wahlweise im
PDF-, TIFF- oder BACON-Format des DPMA (DE-Schriften), des Patentamts der DDR
(DD-Schriften), des Europaischen Patentamts (EP-Schriften) und der Weltorganisation ftr
Geistiges Eigentum (WO-Schriften) sowie optional die dazugehérigen bibliographischen
Daten herunter geladen werden. Sofern verflgbar, konnen auch die recherchierbaren Voll-
texte zu den DE- und DD-Dokumenten im XML-Format herunter geladen werden. Ein

Download von Patentdokumenten anderer Amter ist nicht gestattet.

7. Die Abgabe der jeweils neu zu veroffentlichenden Daten durch das DPMA erfolgt frihes-
tens ab dem jeweiligen Publikationstag.

Die genannten Bereitstellungstermine sind nicht verbindlich. Aus ihrer Nichteinhaltung kann

der Datenempféanger keine Rechte ableiten.

8. Das DPMA behalt sich Anderungen der Schnittstellenspezifikation und der herunterladba-
ren Datenformate und -inhalte vor. Eine diesbeziigliche Mitteilung ergeht spatestens vier
Wochen vor Wirksamwerden der Anderung. Das DPMA ubernimmt keine Gewahr fiir die
Vollstandigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Fehlerfreiheit der bereitgestellten bzw. gelieferten
Daten. Bei der Flle der Daten, insbesondere im Altbestand, sind Fehler und Liicken nicht

vollstandig auszuschlie3en.
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§3

Zweckbindung der Datenabgabe, Nutzungsrechte

1. Die unter 8 1 und § 2 genannten Schutzrechtsdaten werden vom DPMA ausschlief3lich zu

folgendem Zweck abgegeben (bitte ankreuzen):

O a) Aufbau/Entwicklung/Ausbau eigener Datensammlungen zu Schutzrechten (bei-
spielsweise in Form von Datenbanken), die vom Datenempfanger intern zur Ermitt-

lung, Verwaltung und Uberpriifung von Schutzrechten genutzt werden;

O b) Aufbau/Entwicklung/Ausbau eigener Datensammlungen zu Schutzrechten (bei-
spielsweise in Form von Datenbanken), die vom Datenempfanger autorisierten Drit-
ten (ggf. gegen Entgelt) zur Verfigung gestellt werden, um ihnen die Ermittlung,

Verwaltung und Uberpriifung von Schutzrechten zu erméglichen;

O c¢) Entwicklung und Vertrieb von Informationsprodukten und —dienstleistungen zu

Schutzrechten (aufRer den unter a und b genannten);

Bitte machen Sie Angaben zu den Inhalten der Informationsprodukte und —
dienstleistungen. Nennen Sie bitte den Empfangerkreis/Zielgruppen. Bitte machen

Sie moglichst genaue Angaben.

O d) Wissenschaftliche Tatigkeit

Bitte machen Sie Angaben zur Zielsetzung der wissenschaftlichen Arbeit. Im Falle
einer Auftragsforschung nennen Sie bitte den Auftraggeber. Bitte machen Sie mog-

lichst genaue Angaben.
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O e) Sonstiger Zweck:

Bitte machen Sie méglichst genaue Angaben.

2. Der Datenempfanger erwirbt mit Abschluss dieses Vertrags das einfache, nicht ausschliel3-
liche, auf Dritte nicht Ubertragbare Recht zur Nutzung der Daten zu dem in Ziffer 1 genann-

ten Zweck.

Jede Verarbeitung oder Nutzung der Daten zu einem anderen Zweck ist unzuldssig. Insbe-

sondere ist es nicht zuldssig,

- die vom DPMA bezogenen Daten bzw. Datensatze ganz oder teilweise an Dritte weiter-
zugeben; eine Weitergabe im Rahmen einer Nutzung gemal dem Zweck nach 1. b) bis

d) ist von diesem Verbot ausgenommen;

- die bezogenen Daten bzw. Datenséatze fiur gewerbliche Adressenverwertung zu verwen-

den oder auszulesen;

- die Daten oder Datensatze in Zusammenhang mit einer Tatigkeit zu verwenden, die den
Anschein erweckt oder erwecken kann, dass der Datenempfanger zur rechtswirksamen
Registrierung, Verldngerung oder sonstigen Verwaltung von Schutzrechten berechtigt

oder befahigt ist;
- die Daten zum Zwecke des Ratings von naturlichen Personen zu verwenden.

Der Datenempféanger darf auch Dritten eine solche unzulassige Verarbeitung oder Nutzung

der Daten nicht ermdglichen.

3. Beinhaltet der vom DPMA gelieferte Datenbestand Daten, die nicht gemal § 2 dieses

Vertrags geschuldet sind, darf der Datenempfanger diese nicht verarbeiten oder nutzen.

Standardvertrag DEPATISconnect, Stand 01.12.2010



§4

Entgelte und Zahlungsweise

1. Die Freischaltung und Nutzung der XML-Schnittstelle zur Bereitstellung und Lieferung der
Daten erfolgt zu Grenzkosten. Ausschlaggebend ist die Bereitstellung und nicht die tatséch-

liche Nutzung oder Verarbeitung der Daten durch den Datenempféanger.

2. Die Grenzkosten betragen:

Einmalige Kosten fur den Anschluss: 250,00 EUR
Kosten fir die laufende Nutzung pro Kalenderjahr: ~ 4.800,00 EUR

Die Kosten pro Kalenderjahr beinhalten ein Datenvolumen von maximal insgesamt 400
Gigabyte. Sollte das im Kalenderjahr herunter geladene Datenvolumen 400 Gigabyte Uber-
schreiten, so ist das DPMA berechtigt, pro weiterem herunter geladenem Gigabyte eine

Vergitung in Hohe von 12,00 EUR in Rechnung zu stellen.

3. Die Hohe der Grenzkosten kann durch das DPMA angepasst werden. Zur Anpassung der
Hohe der Grenzkosten genigte eine Mitteilung der Prasidentin des DPMA im Blatt fur Pa-

tent-, Muster- und Zeichenwesen.

4. Das DPMA stellt einmal jahrlich am Anfang eines Kalenderjahres die Kosten fur den Bezug
der Daten fur das jeweils laufende Kalenderjahr in Rechnung. Die Zahlungen sind im Vor-
aus fur das ganze Kalenderjahr fallig. Wird die Bereitstellung von Daten Uber die XML-
Schnittstelle wahrend eines Kalenderjahres aufgenommen, erfolgt die erste Abrechnung
nach Vertragsschluss anteilig bis zum Ende des laufenden Kalenderjahrs. Mal3gebend fur
die Abrechnung ist der Kalendertag der Freischaltung der XML-Schnittstelle. Der geschul-

dete Betrag ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang der Rechnung zu leisten.
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§5

Geheimhaltung und Sicherheit

1. Sollte der vom DPMA gelieferte Datenbestand Daten beinhalten, die im Interesse von
Schutzrechtsanmeldern oder —inhabern nicht oder noch nicht zur Veréffentlichung zugelas-
sen sind, so darf der Datenempfanger, sofern er hiervon Kenntnis erhalt, diese nicht bzw.
nicht vor dem Zeitpunkt, zu dem die Bekanntmachung nach den gesetzlichen Regelungen

zulassig ist, verdffentlichen oder sonst abgeben.

Der Datenempfanger verpflichtet sich, in seinem Bereich alle erforderlichen MalRnahmen zu
treffen, um die Geheimhaltung dieser Daten zu sichern. Dartber hinaus verpflichtet sich der
Datenempfanger, seine Mitarbeiter und gegebenenfalls mit der Verarbeitung oder Nutzung
beauftragte Dritte eingehend Uber das Geheimhaltungserfordernis nach den Satzen 1 und
2 und Uber die gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu unterrichten, sowie sie auf

das Datengeheimnis zu verpflichten (8 5 Bundesdatenschutzgesetz).

2. Teilt das DPMA dem Datenempfanger Korrekturen an den bereitgestellten Daten mit, z.B.
Loschung einzelner Datenséatze oder Teile daraus oder Erganzungen, so hat der Daten-
empféanger die betroffenen Datenbestande bzw. die daraus hergestellten Produkte sofort zu
berichtigen. Der Datenempfanger stellt das DPMA von allen Anspriichen Dritter frei, die
durch eine nicht oder nicht rechtzeitig erfolgte Korrektur nach Satz 1 entstehen.

3. Der Datenempfanger ist verpflichtet, alle MalRnahmen zu ergreifen, um die Datensicherheit
wahrend der Nutzung der Schnittstelle nach dem anerkannten Stand der Technik zu ge-
wahrleisten. Die Empfehlungen des Bundesamtes fir die Sicherheit in der Informa-

tionstechnik sind umzusetzen.

§6

Haftung

1. Die Haftung des DPMA ist beschrankt auf Schaden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlas-
sigkeit des DPMA oder seiner Mitarbeiter und Erfillungsgehilfen beruhen. Dies gilt nicht flr

Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kopers oder der Gesundheit, sowie fir sol-
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4.

che Schaden, die auf der Verletzung von Pflichten beruhen, deren Erfillung die ordnungs-
gemale Durchfihrung des Vertrages uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung
der Vertragspartner regelmaRig vertrauen darf (wesentliche Vertragspflichten). Bei einer
einfach fahrlassigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den Er-

satz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens begrenzt.

Der Datenempfanger haftet betroffenen Dritten uneingeschrankt auf Schadensersatz, so-
weit er die vom DPMA (bermittelten Daten zweckfremd verarbeit oder nutzt oder ein sol-

ches Handeln durch Dritte erméglicht.

§7

Laufzeit des Vertrags, Kiindigung

Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlos-

sen.

Beide Parteien konnen den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum

Quartalsende ohne Angabe von Grinden kindigen.

Das Recht zur auf3erordentlichen fristlosen Kundigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rihrt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere bei Zuwiderhandlung des Datenempfangers ge-

gen die Verpflichtungen nach den 88 2, 3 und 5 des Vertrags gegeben.

Das DPMA ist berechtigt, den Vertrag aufRerordentlich fristlos zu kiindigen, wenn es aus
datenschutzrechtlichen Grinden die gem. § 2 geschuldeten Daten nicht mehr zu den in die-

sem Vertrag vereinbarten Bedingungen liefern kann.

Im Fall der auRRerordentlichen fristlosen Kindigung ist das DPMA berechtigt, den Zugriff auf
die Daten mit sofortiger Wirkung zu sperren. Der Datenempfanger ist verpflichtet, samtliche
ihm bereits Gbermittelten Daten und etwaige davon angefertigte Kopien, die sich in seinem
Besitz befinden, zu l6schen. Er ist nicht langer berechtigt, die Daten zu nutzen oder zu ver-

arbeiten.
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6. Die Beschrankungen der Nutzungsrechte nach § 2 und § 3 sowie die Verpflichtungen des
Datenempfangers nach 8 5 bleiben auch nach Vertragsbeendigung wirksam. Versto3t der
Datenempfénger gegen seine daraus resultierenden Verpflichtungen, kann das DPMA von
ihm auch nach Vertragsbeendigung die Léschung samtlicher bereits Gbermittelter Daten
und etwaiger davon angefertigter Kopien, die sich in seinem Besitz befinden, verlangen.
Der Datenempféanger ist in diesem Fall nicht langer berechtigt, die Daten zu nutzen oder zu

verarbeiten.

§8

Bekanntgabe des Namens des Datenempfangers

Das DPMA ist berechtigt, zur Erfullung seiner Verpflichtung nach § 16 Abs. 3 Bundesdaten-
schutzgesetz den von der Datenabgabe betroffenen Personen (insbesondere Schutzrechtsan-
melder, Schutzrechtsinhaber, Erfinder, Vertreter, etc.) den Namen des Datenempfangers be-
kannt zu geben. Dies kann insbesondere dadurch geschehen, dass auf der Homepage des

DPMA eine Liste samtlicher Datenempfanger zur allgemeinen Einsicht bereitgestellt wird.

§9

Sonstige Vereinbarungen

1. Der Datenempfanger ist verpflichtet, dem DPMA unverziglich alle Anderungen mitzuteilen,
die sich wahrend der Laufzeit des Vertrags ergeben und sich auf Folgendes beziehen:

- die Personen, die berechtigt sind, gegentiber dem DPMA verbindlich zu handeln,
- die Rechtsform des Unternehmens,
- die Bezeichnung des Unternehmens,

- den Geschaftssitz des Unternehmens.

2. Der Vertrag, seine Anderungen und Erganzungen — auch der Verzicht auf das Schriftform-
erfordernis — bedurfen der Schriftform. Anderungen und Erganzungen miissen als solche

ausdricklich gekennzeichnet sein.
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3. Das DPMA ist jederzeit berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf Dritte

zu Ubertragen. Der Datenempfanger ist schriftlich hiertiber zu informieren.

4. st der Datenempfanger Kaufmann, eine juristische Person des offentlichen Rechts oder ein
offentlich-rechtliches Sondervermégen, oder hat der Datenempfanger keinen allgemeinen

Gerichtsstand im Inland, so ist Gerichtsstand Minchen.

5. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

§10

Salvatorische Klausel

Erweist sich eine Bestimmung dieses Vertrags als unwirksam oder undurchfihrbar, so berthrt
dies nicht die Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen des Vertrags. Unwirksame Bestimmun-

gen sind durch solche zu ersetzen, die dem angestrebten Vertragszweck am néchsten kommen

Minchen, den , den

Fir die Fir den Datenempfanger

Bundesrepublik Deutschland

Die Prasidentin des
Deutschen Patent- und Markenamts

Im Auftrag

Unterschrift Unterschrift

10

Standardvertrag DEPATISconnect, Stand 01.12.2010



	Vertrag zum Dokumentenarchiv DEPATIS
	§ 1 Gegenstand des Vertrags 
	§ 2 Bereitstellung, Leistungsumfang 
	§ 3 Zweckbindung der Datenabgabe, Nutzungsrechte
	§ 4 Entgelte und Zahlungsweise 
	§ 5 Geheimhaltung und Sicherheit 
	§ 6 Haftung 
	§ 7 Laufzeit des Vertrags, Kündigung 
	§ 8 Bekanntgabe des Namens des Datenempfängers
	§ 9 Sonstige Vereinbarungen 
	§ 10 Salvatorische Klausel 


